
bund auf der Linıe der deutschen und europäischen The- die Bestätigung des bisherigen Generalsekretärs Andre
sen gege wurde (vgl Herder-Korrespondenz ds Jn& Appel Erwähnenswert 1St die Neuwahl des Exekutiv-

355) Dafß NUur der Leipzıger Missionsdirektor A. Kımme komıitees. Es wurde VO'  a 19 auf Sıtze erweıtert. Dıie
drei Sıtze siınd mM1t Je einem Vertreter Asıens, fri-dagegen aufstand, zeigt eindrucksvollsten den kirchen-

politischen TIrend, der wiıederum eıiner realıstischen Eın- kas un: Südamerikas besetzt. Neben dem Vorsitzenden
schätzung der ökumenischen Lage entspricht (epd, Prot uva (Helsinkı) wurde als erstiter Vizepräsident

der Indonesier Ptarrer Nabadan VO  — der Batakkirche,Wırd also doch ın absehbarer eıit einen „Pro-
t+estantischen Weltbund“ geben? Und w1e wiıird sıch das als zweıter wurde Marshall (New MOrK)), Präsident der
auf die bilateralen Gespräche mit Rom auswirken? Eıne Lutherischen Kirche der USA, als drıtter wurde Pftarrer
Futurologie der ökumenischen Beziehungen erscheint hier Cobrda, Präsident der Vereinigten Lutherischen Kırche
als zwecklos, weıl tür die Eıinigung der Christen ıne ın Argentinıen, gewählt, Schatzmeıster wurde Weeber
unautfhaltsame Logık der Tatsachen geben wiırd: dıe ( (Stuttgart), Vizepräsident des Oberkirchenrates der vVan-
aktualität eines kirchlichen Konfessionalismus. Also mu{ß gelischen Landeskirche 1n Württemberg. In den Kommıis-
IN  j diese Weıichenstellung VO  z Evıan hoch bewerten. s1ıonen tühren tast die Überseelutheraner. Vorsitzender
Ob na  $ sS1e 11U  —$ nach den Worten des neugewählten Pra- der Kommıissıon „Kiırchliche Zusammenarbeıt“ wurde
sıdenten, des finnischen Kirchenhistorikers Juva, als Kıbira (Bukoba), Bischoft 1n Tansanıa. Zu den Miıtgliedern
„wichtigen Marksteın“ benoten kann, 1St ıne rage der gehören eın Brasılıaner, iıne Chinese, eın Indonesıer, ein

Ungar, ein Amerıkaner, eın Deutscher un: ein Norweger.Terminologie. Sıcher WAar Evıan eın Wendepukt, W as

Helsinki 1963 nıcht Wa  — Auch beim schreıibt (GOf*£ Dıie Studienkommission leitet Protessor Knutson (Du-
auf krummen Zeilen gerade. Und W asSs einem Kardıinal buque/USA), den Mitgliedern siınd eın Südafrikaner

Aaus Natal, eın Inder und SOn Europaer un: Amerikaner.Willebrands recht 1St, MUuU INa  e selbstverständlich dem
zubilligen, da{flß Gespräche mMi1t Baptıisten, Metho- Ahnlıich AausgeWOSCH 1St die Verteilung der Delegierten 1n

disten und Pfingstlern führen l (epd, 1970); der Kommissıon „Weltdienst“ (LWB-Int., 31 7/0)
Außerdem gehören dem Leitungsgremıium füntf Laıen,vielleicht die Kirchengemeinschaft des Weltprotestan-

t1smus verbreıtern. Aber W 4S besagen taktısche Erwaäa- darunter eın Jugenddelegierter (Chr Kempf, Strafßburg),
Zungen VO heute gegenüber der Fülle VO  3 Problemen, Entscheidend 1St aber für den Fortgang der Umbil-
die auf die Kirchen VO  . der Welt her zukommen. In einem dung des nıcht die möglichst globale Verteilung der
Jahrzehnt wırd ohl NUr noch ine einzıge „Front“ Zz5äh- Delegıierten, sondern der Fortgang der Theologengespräche
len In FEvıan schien INan sıch MI1t einıgem Realismus aut über ıne Konkordıie mi1t dem Retormierten Weltbund
diese Entwicklung zuzubewegen. Dıieser Weg des Realıis- So bleibt Schlufß die mehrtach geiußerte Frage zurück:
INUS 1St allen Kirchen ohne Unterschied geboten, un: „Worıin lıegt Jetzt noch das lutherische Proprium?” Als

Ausdruck der Unzufriedenheıit ware die rage talsch Sıewırd VO'  } Jahr Jahr ın immer CENSECICI Gemeinsamkeıt
beschritten werden mussen. Was in Evıan gedacht und wırd eın Teıl der lutherischen Dynamık se1n, die ZuUuUr

beschlossen wurde, WAar VO  —- diesem Realismus > „Aufhebung“ des lutherischen Proprium in einer gesamt-
reformatorischen Synthese findetund das mußte VOTrerst genugen. Vertrauen verdient auch

Der Reformentwurf zum Ehescheidungsrecht
Dıie Vorbereitungen für ıne Reform des Ehescheidungs- reite Kabinettsvorlage, dürfte durch diese NECUEC Inıtia-
rechts 1n der Bundesrepublıik scheinen rascher als ursprung- t1ve der Gang der Debatte doch wesentliıch beschleunigt
lıch VO  = vielen einen weıteren wichtigen Schritt werden. Der jetzıge Entwurf, der nıcht NUur als usgangs-

basıs der öffentlichen Diskussion, sondern auch als Grund-vorangekommen se1n. PSt Maı hatte die noch
nfier dem damalıgen Bundesjustizminister Heinemann age für die Abstimmungsverfahren M1Lt den anderen Res-
1m Januar 1968 eingesetzte Eherechtskommiuission beim 9 der Justizverwaltung un den interessierten Verbän-

den, oilt, oll rasch den Weg durch das Kabinett und durchBundesjustizminıisterium ıhre Vorschläge ZUT Reform des
Ehescheidungsrechts UN: des Unterhaltsrechts nach der die parlamentarischen remıen nehmen. FEıne lebhafte
Scheidung veröffentlicht (vgl. die ausführliche Analyse ın Diskussion INnan zunächst auf dem Deutschen

Jurıstentag ın Maınz 1m September, der sıch die Fherechts-Herder-Korrespondenz ds Jhg., 328—333), denen be-
relits Stellungnahmen der beiden Kırchen un: anderer retorm als T'hema vorgenOMMenN hat Der bevorstehende
interessierten remıen vorausscHdahNsCH (vgl Her- Juristentag WAar ohl auch einer der Gründe, mMa  w

sıch jetzt MI1t dem Ministeriumsentwurt beeıilte:;: IN  -der-Korrespondenz ds J:, 68 un 176 Aber
schon Z Julı, knappe sechs Wochen nach dieser Ver- wollte offensichtlich iıne fertige und rechtspolitisch den
öffentlichung, als die Diskussion über dıe Kommuissıions- Vorstellungen des Ministeriums entsprechendere Unterlage

anbıeten, als S1Ee die Thesen der Fherechtskommissıonvorschläge noch kaum eingesetzt hatte, legte BundesjJustiz-
miınister Jahn einen Reformentwurtf se1nes ınıste- bieten schienen. Man VO dem Juristentag
r1ums VOT. Obwohl sıch dabei einen Diıskussions- 1e1% Bundesminıiıster Jahn selbst wıssen noch wesent-

entwurt handelt (genauer Tıtel „Diskussionsentwurf lıche Anregungen. Nach Auswertung der Diskussion hoffe
einNes (Jesetzes über die Neuregelung des Ehescheidungs- INa  - aber, noch bıs ZU Jahresende einen kabinettsreifen
un Ehescheidungsfolgerechts“ ), der nach Aussagen des Referentenentwurtf vorlegen können, dafß das g...
Mınıisters N1Ur den „gegenwärtigen Stand der Überlegun- plante Reformgesetz als Regierungsentwur} bereıts 1971

sCH des Bundesministeriums der Justiz un seiner Mıt- in den zuständıgen parlamentarischen remıen beraten
werden kann. Da MI1t dem Ministeriumsentwurf das Sta-arbeiter“ wiedergıbt und nıcht schon ıne beratungs-
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dium der bloßen Thesendiskussion überschritten 1St un: oll im Namen des Grundsatzes VO  3 der eigenverant-
da dieser Entwurt die Basıs aller weıteren tachlichen und wortlichen Stellung der Partner, der Versorgungsan-
publızistischen Erörterungen bılden wırd und zudem sprüche wenıgstens theoretisch ZUur Ausnahme macht oder
die wesentlichen Reformabsichten der Regierung in VelI- zeıitlich begrenzt, dem wiırtschaftlich schwächeren Partner
bindlicher orm erkennen lafßt, selen hier der bereits nach der Scheidung auch für dıie Autoren des Ent-
1n EeXtIeNSO behandelten bisherigen Vorschläge die entschei- wurts 1St das noch für Jlange eıt die Tau mehr Sıcher-
dende1_1 Punkte resumıert. heıt geboten werden. Mıt Nachdruck wandte sıch Miınıiıster

Jahn den Vorwurf, INa  ; wolle über den Weg der
Anpassung der Gesetzgebung dıe gewandelte soz1ıaleDıie wichtigsten Reformziele Wirklichkeit der Ehe die Ehescheidung generell erleichtern.

Man wırd Tragweıte und renzen des Entwurts besser Das geplante Gesetz könne sowohl ZUur Erleichterung W1e
verstehen, WEeNnN INa  } sıch dıe Zielvorstellungen- Erschwerungen tühren, seine Aufgabe se1l 1ber nıcht
wärtigt, die dahinterstehen. Rıchtet Ina  ; sıch nach den Erschwerung oder Erleichterung, sondern dafür SOTSCNH,
einleitenden Bemerkungen der Autoren des Entwurtfs und daß die Trennung gerechteren und humaneren Be-
nach den Erklärungen des Bundesjustizministers anläßlich dıngungen als bislang erfolgt und Härten tür den schwä-
der Veröftentlichung des Textes, sınd VOTL allem dreı cheren Teıl ausgeglıchen werden. ıcht beantwortet 1St
Retformziele anvısılert. damıt reilich die Frage, ob das bürgerliche Recht NUur das

oll durch den Mınısteriıumsentwurf ıne Anpassung des Mifslingen eiıner Ehe testzustellen und die Folgen |

Scheidungsrechts und des Scheidungsfolgerechts die geln habe oder ob nıcht auch ıne Schutztunktion SC
gewandelte sozıale Wıurklichkeit der Ehe, w1e S1e sıch heute genüber der Ehe auch über das Scheidungsrecht wahrzu-
darstellt, erreicht werden. Damıt 1St ohl weniıger die nehmen hat ber auch hier tangıert das Scheidungsrecht
Ehe als Lebensgemeinschaft tangıert, da selbst Jense1ts das allgemeine Eherecht.
ethisch-weltanschaulicher Dıfterenzen Auffassung der steht hinter dem Entwurf W 1e schon hinter allen bis-
gSanz überwiegenden Mehrheit der Gesellschaft 1St, da{ß dıe herigen Reformvorschlägen der Wounsch und der An-
Ehe auf Lebenszeit angelegt 1St und die Scheidung des- spruch, „dıe tief in die menschlichen Beziehungen eingrel-
SCH die Ausnahme bleibt und leiben MU: Es fällt tenden gesetzlıchen Bestimmungen wahrhaftıiger, glaub-
WAar auf, dafß der entsprechende Leıitsatz Aaus den Vor- würdiger und gerechter gestalten“. Man ll VOLI allem
schlägen der Eherechtskommission nıcht übernommen eıinen Zustand beheben, der dıe ZuUur Scheidung entschlosse-
wurde, doch 1St vermuten, dafß dies mehr gesetzestech- NenN Partner vieltach fingierten Schuldeingeständnissen
nısche als rechtspolitische Gründe hatte. Gemeıint 1St mıiıt NS, sıch ın Wirklichkeit Konventionalschei-
der Anpassung der Gesetzgebung die soz1ıale Wirklich- dungen handelte. Nach schwer überprüfbaren Schätzun-
keıt der Ehe vielmehr der Versuch, den Übergang der Ehe SCH in den etzten Jahren SO bıs 90 Prozent der
VO der noch stark patrıarchalisch gepragten „Hausfirauen- dem Tıtel Verschulden ($ 47 und des Ehege-
ehe“ des Bürgerlichen Gesetzbuches ZUur gleichberechtigten setzes) geschıedenen Ehen Konventionalscheidungen. Mehr
Partnerschaftsehe des Grundgesetzes gesetzgeberisch nach- Wahrhaftigkeit 1im Vertahren 1St also vonnoten un: Vel-
zuvollziehen. Man 111 die bisher noch beherrschende mutlich auch erreichbar. Ob das manche Reformer, auch
Rollenfixierung, nach der die FEhefrau grundsätzlıch auf den Bundesjustizminıster, überwältigende Gerechtigkeıits-
den Haushalt testgelegt WAarTr und Beruifstätigkeit be1 ıhr pathos hilfreich und realitätsnahe 1St, steht auf
Ausnahmecharakter hatte, aufgeben ZUgunsten einer einem anderen Blatt Realistischer da iıhrer
Funktionsteilung, dıe ZWAar autf die beiderseitigen Belange Banalıtät schon die Schlußbemerkung der Autoren
der Ehepartner Rücksicht nımmt, aber deren Ausgestal- da{ß Recht menschliche Schicksalsschläge und Unzuläng-
Lung den Eheleuten selbst überläßt. Nun wırd INa  -} WAar liıchkeiten nıcht verhindern, sondern NUr versuchen kann,
bereıts mi1it diesem erklärten „Ausgangspunkt der Reform- dıe entstehenden Belastungen zwıschen den Betroftenen
konzeption“ sehr bald ıne Grenze stoßen. Wohl sınd ein1igermaßen gerecht auszugleichen.
heute bereits über die Hilfte der berufstätigen Frauen
verheıiratet, aber das Gros der berufstätigen verheirateten Zerrüttung als eInNZIZET ScheidungsgrundFrauen rekrutiert sıch noch AUS solchen, die iıhren Beruf
in den ersten Ehejahren weıterausüben oder die einem Die entscheidendste Neuerung des Entwurfs 1m materiellen
spateren Zeitpunkt nach Pflege der Kınder 1Ns Berufs- Scheidungsrecht 1STt die Ablösung des bisher geltenden,
leben zurückkehren. Der Zzeıiıtwelse Rückzug auf den Haus- aber bereıts VO  3 Zerrüttungskriterien durchsetzten oder
halt dürfte also, nıcht zuletzt CerZWUNSCH durch die erganzten Verschuldensprinz1ps durch das Zerrüttungs-
Schrumpfung Z Kleinfamiuilie, 1n der mittleren Alters- prinzıp Der Entwurt versteht Zerrüttung aber w1e schon
SruDDC eher dıe Regel leiben. Zugleich >1bt aber gerade die Kommissionsvorschläge zugespitzt als endgültiıge Zer-
diese Altersgruppe 1im Scheidungstfalle die meılsten Pro- ruttung, deren Bezeichnung der Juristisch „neue” Ter-
bleme auf. Dennoch wırd INan die gelegentlich die- M1INUS des Scheiterns eingeführt wiırd. Das Scheitern der
SCS Leitbild des Entwurfes vorgetragenen Bedenken, e1InN- Ehe soll künftig ausschließlicher Scheidungsgrund se1n. Dıe
seıtıge Bevorzugung der „Erwerbsehe“ und Versuch „päad- Notwendigkeit der Schuldfeststellung enttfällt Dıie age-
agogischen“ Einwirkens ıhren Gunsten, nıcht ohne erhebung wırd durch eın Antragsverfahren abgelöst Dıie
weıteres teilen, weıl die Entwicklung sıch ohnedies 1n bisherige Diskussion zeıgt, daß Widerspruch 1n diesem
Richtung Berufstätigkeit der al beschleunigt und die Punkte kaum 1St. Der Übergang VO Ver-
Betonung der Eıgenverantwortlichkeit rechtspolitisch auf schuldens- ZU Zerrüttungsprinzıp kann als vollzogen
jeden Fall begrüßen 1St. Eınen auch LUI iındırekten angesehen werden. Das zeıgt die bisherige Diskussion 1n
Normierungszwang, der durch Gesetz die Trau auf kal- Deutschland, das zeıgt auch eın internationaler Rechts-
te  3 Wege 1n die Erwerbstätigkeit drängen sollte, kann vergleich. icht 1Ur ın den kommunistischen Staaten 1st
INa  z} den Vertassern ohl nıcht vorwerten. INa  - diesen Weg CHANSCNH; Retormen der Scheidungs-

408



gesetzgebung durchgeführt werden, ın England und AÄnregung der Kommissıon. Diese empfahl parallel Z
1n manchen Staaten der USA, folgen westliche Länder 1n Einführung des Zerrüttungsprinz1ps die vermehrte Hın-
den etzten Jahren derselben Entwicklung. In Frankreich zuziehung VO  3 Ehe- un Familienberatungsstellen, weıl
äuft gegenwärtig ıne parallele Dıiıskussion. Auch —O  S der Gesellschaft nıcht 1LLUTr die Aufgabe zukomme, die g-birchlicher Seıte werden heine grundsätzlichen Einwen- sellschaftlichen Folgen des Scheiterns einer Ehe ordnen,
dungen erhoben. Die eingangs erwähnte evangelısche sondern diese sich auch die Festigung gefährdeter un
Denkschrift hat sıch eindeutig tür das Zerrüttungsprinzip die Heıilung zerrutteter Ehe emühen habe Man
als einz1ıgen Scheidungsgrund ausgesprochen. Denn dıeses dachte dabej auch die Vorschaltung VO  3 Schlichtungs-
allein bringe klar ZU Ausdruck, W as Scheidung 1St stellen. Dıies habe jedoch auf freiwilliger Basıs g-
„Folge eiınes Scheiterns der ehelichen Lebensgemeinschaft, schehen. Zwang sollte auf jeden Fall ermıeden werden.
1n das beıide unentwirrbar mıteinander verstrickt sınd“ Doch erhoffe INan VO  3 der Vorschaltung VO  - Schlichtungs-
In katholischen Kreıisen außerte INa  } sıch bisher wenıger stellen Gespräche, die gee1gnet seıen, „ernüchternd und
bestimmt, eher mıfßtrauisch. Man beschränkte sıch zunächst eheerhaltend wirken, während die Inanspruchnahme
auf dıe Registrierung des Für und Wıder un meınte blodß, anwaltlicher Beratung schon eindeutig auf dıe kommende
Man werde „nıcht grundsätzlıch jeder Entwicklung des Scheidung abgestellt 1St Diese Anregung wırd VO' Mı-
Scheidungsrechts ın Richtung auf das Zerrüttungsprinz1ıp nısterıum weder 1mM Entwurfstext noch ın den erklären-
wiıdersprechen können“ un wünschte 1m übrigen mMOg- den Vorbemerkungen aufgegriften. Man 1St geneı1gt, neben
lıchst klare Sıcherungen Mißbrauch durch ıne Ze1t- der erwähnten Weglassung des Einleitungssatzes: »  1e€
lıch nıcht begrenzte materielle und immaterielle Härte- Ehe 1St auf Lebenszeıit angelegt“, eın weıteres Indız datfür
klausel. Der Einsicht 1n den bisherigen vieltältigen Mif(S- sehen, da{fß Ina  a} Inıtıatıven Z Erhaltung un: Heilung
brauch des Verschuldensprinzips verschliefßt INa  —3 sıch VO  Z Ehen vernachläßigt oder rechtspolitisch Sal für ırre-
auch hier nıcht. Anderswo 1St nennenswerter Wıderstand levant ansıeht. Indessen dürften gerade Beratungs- und
nıcht entdecken, wenı1gsten un den Juristen. Schlichtungsstellen als Einrichtungen der soz1alen Lebens-
Kontrovers werden jedoch dıe Kriıterien bleiben, nach hılte in dem aße Bedeutung gewınnen, als der
denen gerichtlich die endgültige Zerrüttung einer Ehe test- Rechtszwang eingeschränkt wırd. Dıies zeigen auch Pa-
gestellt werden soll Der Ministeriumsentwurf wendet das rallele Wenn auch anders gelagerte Vorschläge 1ın einem
Zerrüttungsprinzıp außerst konsequent und vermeıdet gegenwärtıig ebensosehr diskutierten Bereich: 1mM Rahmen
oftenbar sehr bewußt jede Wiedereinführung VOon Ver- der Stratfrechtsretorm be1 der Reform des Abtreibungs-
schuldenselementen bei der Feststellung des Scheiterns. In- strafrechts (vgl ds Heft, 437)
tolgedessen 1st ıne Ehe als gyescheitert anzusehen, „WEeNnN ber auch ohne diese rechtspolitische Abstinenz wırd die
die Lebensgemeinschaft der Ehegatten nıcht mehr besteht Handhabung des Zerrüttungsprinz1ıps durch den 1n1ıste-
un: nıcht werden kann, da{fß die Ehegatten s$1e riıumsentwurtf umstrıitten bleiben, VOT allem be1 den Kır-
wıederherstellen“ ($ Z Sıe 1St als gescheitert NZU- chen Sıe verlangen nıcht LLUT nach Vermutungs-
sehen, wWenn die häusliche Gemeinschaft se1t dreı Jahren kriterien über den Tatbestand der Auflösung der häus-
aufgehoben 1St Beantragen beide Ehegatten die Schei- lıchen Gemeinschaft hinaus. (Solche wurden zunächst auch
dung oder stimmt der zweıte dem Antrag des ersten Z VOINN einer Minderheit 1n der Kommıissıon gefordert,

1St die Ehe bereıits als gescheitert anzusehen, WE die schließlich aber SCn der damıt verbundenen indirekten
Partner dıie häusliche Gemeinschaft se1it einem Jahr auf- Wiedereinführung VO  3 Verschuldenstatbeständen in das
gelöst haben 3 Bereıits der Kommissionsentwurt folgte Vertahren abgelehnt). Beide Kıiırchen haben 1n ıhren Re-
dieser Tendenz und vermıed jede Verpflichtung, die Ur- formvorschlägen ıne unbefristete immaterielle un: mMatfe-
sachen des Scheiterns berücksichtigen, w1e€e eLw2 noch rielle Härteklausel gefordert. Der Ministeriumsentwurf
dıe evangelische Denkschrift mi1t ıhrer Forderung nach lehnt 1ıne materielle Härteklause]l mMi1t der Begründung

Indiızıen (Ehebruch, schwere Mißhandlungen, ab, wirtschaftliche Rücksichten dürften nıcht Grund für
gemeiınsames Scheidungsbegehren USW.) verlangt hatte. dıe Fortsetzung einer erwıesenerma{isen gescheiterten Ehe

se1n. Auftauchende wirtschaftliche Härten mü{fßten über
das Scheidungsfolge- bzw. über das Unterhaltsrecht AaUuS$S-Unklare Konsequenzen geglichen werden. Dagegen wırd sıch schwerlich Ar SUumMe1-

Der Ministeriumsentwurf geht aber auch über die K om- tieren assen, sofern das geplante Unterhaltsrecht einen
missiıonsvorschläge ın WEl Punkten hinaus. Erstens solchen Ausgleıch tatsächlich garantıert. Dies scheint der

Fall se1in. Einzelne Kommentatoren un: auch Mitarbei-die Zerrüttungsvermutung 1mM Falle des Widerspruchs
eines der Partner VO  3 tünt auf dreı Jahre Trennungszeıt vter Entwurt haben sıch auch ine immaterielle
herab Zweıtens folgt nıcht dem Vorschlag, anstelle des Hiärteklausel ausgesprochen. Der rechtspolitische e1lt-
bisherigen Widerspruchsrechts ıne materielle Härteklayu- artıkler der „Frankfurter Allgemeıinen Zeıtung“ (30 /0),
sel einzuführen, die den der Scheidung widersprechenden Kühnert, sieht 1n ıhr Sarl „eine wen1g folgerichtige
Partner und die gemeınsamen Kınder VOT unzumutbaren Augenwischere1“. Das Urteil überrascht, zumal nıcht
materiellen Benachteiligungen schützen sollte, sondern begründet wird. So konsequent dıe Verlagerung der KRe-
ordert LLUT ıne ımmuateriıelle Härteklausel für Fälle, ın gelung wirtschaftlicher Harte auf das Unterhaltsrecht —

scheint, berechtigt 1St die Beibehaltung eıner immate-denen die Scheidung „  SsCHh außergewöhnlicher Um-
staände ıne schwere Harte darstellen würde, da{ß dıe riellen Härteklausel, eLwa 1m Fall VO  > Krankheıt oder
Aufrechterhaltung der Fhe geboten erscheint“, obwohl Ss1e aber VO  3 existenzbedrohender Harte für die Kınder.

Wirksam kann ıne solche Klausel ohl 1LLUL se1n, weNngescheitert 1St Doch übernimmt den Vorschlag der
Kommaission, nach dem die Anwendung der Hiärteklausel S1€e nıcht befristet wiırd. Doch xibt innerhalb des Zer-
nach fünfjähriger Aufhebung der häuslichen Gemeinschaft rüttungsprinz1ıps Schwierigkeıiten der Begründung. Mıt

der Begründung, dafß jede gescheiterte Ehe geschiedennıcht mehr möglıch seın soll
Außer acht aßrt der Ministeriumsentwurt ine weıtere werden können müßßte, weıl iıne „ausweglose Bindung“
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nNtier Umständen schlimmeren Nöten führe als die ($ 11) Im Unterschied ZUur Kommission legt der Entwurf
Scheidung, hatte schon die Kommissıon die Härteklausel kein Höchstalter fest, bis dem ıne Erwerbstätigkeitauf maxımal tünf Jahre (ohne teste renzen nach unten) zumutbar 1St. Die VO  } der Kommıissıon vorgesehenebefristet. Doch bleibt die Lösung unbefriedigend, weıl g- Grenze (bis Zu Alter VO'  3 für die Ehefrau) War ohne-
rade in außergewöhnlichen Härtefällen auch jeder An- hin weıt nach OI! geschoben, da ıne Trau Jjedenfallsschein einseitiger Verstoßung ohne Rücksicht auf die — ohne spezifische Berufsausbildung aAb 50 selbst 1n Zeiten
terjellen Folgen für die Betroftenen mit Hılte des Zerrüt- der Hochkonjuktur keine ANSCMESSCHE Beschäftigung An-
tungsprinz1ıps vermıeden werden mu den dürfte Dıieser Punkt bleibt unbefriedigend 1m Blick

auf die Sıtuation der Ehefrau. Das gilt aber kaum tür
Bremsen durch das Unterhaltsrecht die anderen Bestimmungen Z Unterhaltsrecht.

ber die gENANNTEN Unterhaltsansprüche hinaus sieht
Läuft die Art und Weıse der Handhabung des Zerrüt- nämlich der Entwurt noch we1l weıtere wichtige, wenn

tungsprinz1ıps durch den Mınısteriumsentwurftf auf indi- auch umstrıttene Regelungen VOTr Nach oll dem
rekte Erleichterung der Scheidung auch bei einseitigem Ehegatten, der während der Dauer der Ehe nıcht oder
Scheidungsbegehren NUur eines Partners hinaus, werden nıcht voll erwerbstätig WAafl, der entsprechende Versor-
für allzu leichtfertige Scheidungswillige durch das Unter- gungsausfall durch den Unterhaltsverpflichteten AUSBC-haltsrecht kräftig dıe rTremsen SCZOBCN. Diesen Sachver- glichen werden. Dasselbe gilt für die eıt nach der Sche1-
halt haben bisher auch kırchliche Kommentatoren WUur- dung, solange der Unterhaltsberechtige iıne zumutbare
digen gewußßt, der Bonner Moraltheologe Prot. Beschäftigung nıcht gefunden hat oder SCh der Frzie-
Böckle in einem KNA-Gespräch VO Juli, der übri- hung gemeinschaftlicher Kınder nıcht voll erwerbstätig
SCNS den 1inısterıumsentwurf ınsgesamt günstiger beur- se1ın kann. Der Ausgleichsanspruch beschränkt sıch aber
teilte als ıne ebenftalls VO  _ KN  > gleichen Tag VvVer- A aUf den Unterschiedsbeitrag zwischen der tatsächlich
breitete vorläufige, oftensichtlich provisorisch und erlangten un derjenıgen Versorgung, die der Berechtigte
mıt unklarem Mandat tormulierte Stellungnahme Aaus erreıicht haben würde, WenNn die UuUVOo ausgeübte Er-
dem Arbeitskreis für Eherecht beim Katholischen uro werbstätigkeit fortgesetzt oder ıne seiner Ausbildung
1n Bonn. Wiährend Böckle autf die renzen des Rechts bei und seinen Fähigkeiten entsprechende Erwerbstätigkeit
der Behinderung des Scheiterns VO  s Ehen verwıes und den aufgenommen hätte“. Kaum auszumachen, w1e€e viele JU-
Übergang ZU Zerrüttungsprinzip vollauf bejahte, lehnte ristische Teufel ın detailliertem Anspruch stecken und iın
die Erklärung des katholischen Arbeitskreises seine An- welche Streitmaterıien dıe Rıchter verwiıckelt würden,
wendung durch den Entwurt ın mehreren Punkten aAb und wenn diese Bestimmung ın dieser Oorm (jesetz wuürde.
meldete auch Vorbehalte ZUr Gestaltung des Unterhalts- Problematisch 1STt auch die Art (keineswegs der Versuch)
rechts Einerseıts wollte INa  — verhindert wIıssen, da{ß der Regelung des Versorgungsausgleichs SCn Alters oder
derjenige, welcher die Zerrüttung der Ehe böswillig her- Berufs oder Erwerbsunfähigkeit. Abs bestimmt,
beigeführt hat, AUSs „seinem eigenem unverantwortlichen „dafß der Unterschiedsbeitrag 7wischen den Geschäftswer-
Verhalten“ Rechte herleiten könne, anderseıts sa mMa  —_ ten der 1n der Ehe rworbenen Versorgungsanrechte jedem
die K versorgungsrechtlich nıcht genügend geschützt. der Ehegatten ZUr Hilfte gebührt“. Dieses Renten-Split-
Besteht dıieses Urteıil Recht? Vermutlich nıcht, wenn I1a  = Ng für die Dauer der Ehe bzw der Unterhaltspflicht, dıe
den Ausgangspunkt des Entwurftfs bejaht, da{ß nach der dıe Autoren des Entwurfs als „diıe bedeutendste Neue-
Scheidung für beide Partner Selbstversorgung die Regel rung“ ansehen, gehört den umstrıttensten Vorschlä-
und Unterhaltsleistungen die Ausnahme bilden sollen SCHh des anzecn Entwurfs. Man verwıes auf die Untaug-
Nach Auffassung des Arbeitskreises wirkt die Verantwor- iıchkeıt dieser Lösung. Eıne Rentenhalbierung reiche be1
tung der Ehegatten füreinander auch nach der Scheidung den Betroftenen nıcht einmal für das Existenzminimum.
fort, daraus leitet Ss1e die grundsätzliche Pflicht der art- Das trifit Z Umständen aber für beide Partner und
ner ab, sıch auch nach der Scheidung Unterhalrt gewäh- nıcht, w1e manche es sehen, 1Ur tür dıe Frau. ıne ach-
Tren Demgegenüber stellte schon dıe Kommissıon fest: zahlung der tehlenden Beträge der versicherungslosen eıt
„Miıt der Scheidung der Ehe wırd die Gemeinschaft der durch den Unterhaltsverpflichteten, die manche Kritiker
wırtschaftliıchen Basıs der Ehegatten aufgelöst. Deshalb vorschlagen, scheitert den dafür aufzubringenden Sum-
hat nunmehr jeder Ehegatte 1n eigener Verantwortung iINnenNnN Watzka VO Katholischen uro hat in „Publik“
nach besten Kräften für sıch selbst sorgen.“ Die WIrt- (6 70) darauftf hingewıesen. och gilt das ohl NUur tür
schaftliche Verantwortung türeinander wırd autf Nach- den Fall, dafß der unterhaltspflichtige Partner alleın zahlen
wirkungen der Ehe beschränkt. Deswegen wırd der Ver- mu{ Wäre aber nıcht ine Beteiligung beider Partner 1im
sorgungsanspruch prinzıpiell Z Ausnahme. Der 1nıste- Falle der Wiederaufnahme eiıner Erwerbstätigkeit denk-
riıumsentwurf 1STt diesem Prinzıp gefolgt; die „‚Ausnah- bar, eventuell auch ıne Drittelung der Nachzahlungs-
men  “* werden aber umtassend geregelt, da{fß jedenfalls verpflichtungen zwischen den beiden Partnern und dem
generell VO  e} einer Benachteiligung eınes Partners, der Staatssäckel. An sıch 1St nıcht einzusehen, w1eso dıe
Frau, nıcht die Rede se1n kann. Unterhalt 1St gewäh- finanzıellen Folgelasten eıner gescheiterten Ehe einselt1g
vn solange eın Partner keine ıhm zumutbare Erwerbs- VO einem Partner werden sollen Und
tätigkeıt findet 9), solange eın Partner ıne durch sollte dıe öftentliche and nıcht iıne durch das gyeltende
die Eheschließung unterbrochene Berufsausbildung als Rentensystem mitbedingte Notlage ausgleichen helfen.
Voraussetzung künftiger Erwerbstätigkeit fortsetzen und Fıne praktikable Übergangslösung, bıs dıe selbständige
abschließen mußß, C) für die elit einer notwendig geworde- Altersversorgung auch der niıchtberufstätigen Frau A Faus-
1TIC1H beruflichen Fortbildung oder Umschulung 10), trauenrente“) verwirklicht ist, dürfte ohl 1in dieser Rich-
d) WEn gemeinsame Kınder pflegen und erziehen LunNng finden se1ın, 11l INa  3 nıcht dıe Novellierung des
sınd, e) WEeNnNn ıne Erwerbstätigkeit AUS Gründen des Scheidungsrechts, womıt manche offenbar liebäugeln, H1S
Alters oder der Krankheıt nıcht ZUugemutet Werden_ annn ZuUur Verwirklichung der Rentenretorm aufschieben.

A


